
Rechtsbehelfe - Rechtspfleger 

es ist das Rechtsmittel 
gegeben, das nach den 

allgemeinen verfahrens-
rechtlichen Vorschriften 

zulässig ist

sofortige 
Beschwerde 

Abhilfeentscheidung



es ist kein 
Rechtsmittel 

gegeben 

Erinnerung 2 Wochen 

Abhilfeentscheidung

Rechtsbehelfe - Rechtspfleger 

keine Abhilfe

Vorlage an Richter



Rechtsbehelfe - Rechtspfleger 

Kostenfestsetzungsverfahren 

> 200,00 €

sofortige 
Beschwerde Erinnerung 

< 200,00 €


